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III. 1. Rechtliche Grundlagen: VwV Kindertageseinrichtung-Grundschule

1. Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums 
und des Sozialministeriums über die Kooperation 
zwischen Tageseinrichtungen für Kinder und Grundschulen
(VwV Kooperation Kindertageseinrichtungen-Grundschulen)

Jedes Kind durchläuft individuelle Entwicklungs- und Lernprozesse, die in der Fa-
milie beginnen und durch die Tageseinrichtungen für Kinder (Tageseinrichtungen)
und die Schule (Grundschule, Sonderschule) unterstützt und gefördert werden.

Zusammen mit den Eltern tragen Tageseinrichtung und Schule gemeinsam die
Verantwortung, beim Übergang vom Kindergarten in die Schule für die Kinder
eine weitestgehende Kontinuität ihrer Entwicklungs- und Lernprozesse zu
gewährleisten. 

Daraus ergibt sich die Verpflichtung zu einer kontinuierlichen Zusammenarbeit
von Tageseinrichtungen und Grundschulen. 

Tageseinrichtungen, insbesondere Kindergärten und Schulen haben gemein-
same pädagogische Grundlagen, die in der Förderung der
Gesamtpersönlichkeit des Kindes, seiner Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit
sowie im Aufbau tragfähiger sozialer Beziehungen liegen. Die Aufgaben der
Tageseinrichtung und der Schule unterscheiden sich dadurch, dass sie die
Kinder in verschiedenen Entwicklungsphasen begleiten und unterstützen.

Die gemeinsamen pädagogischen Grundlagen sind wesentliche Voraussetzun-
gen für die Entwicklungs- und Bildungskontinuität. Um diese zu garantieren, ist
die konzeptionelle Abstimmung zwischen den pädagogischen Fachkräften in
Tageseinrichtungen und Grundschulen unverzichtbar.

Die Trägerverbände der Tageseinrichtungen haben dieser Verwaltungsvorschrift
zugestimmt.

I. Ziele und Formen der Kooperation

Übergeordnetes Ziel der Kooperation ist es, dass der Übergang von der Ta-
geseinrichtung in die Schule für jedes Kind gelingt.

Dazu gehört es, 
– den individuellen Entwicklungsstand und Förderbedarf des Kindes, 
– pädagogische Konzepte, Methoden und Arbeitsweisen der Tageseinrich-

tungen und der Schulen,
– Wünsche und Erwartungen der Eltern im Hinblick auf das Kind,
– mögliche schulische Lernorte im Grund- und Sonderschulbereich und deren 

Fördermöglichkeiten
zu kennen und zu berücksichtigen.

Daraus ergeben sich unterschiedliche Felder der Zusammenarbeit, zum Beispiel
– Austausch in Arbeitsgemeinschaften (Abschnitt II Nr. 1.2 bis 1.6) zu den 

pädagogischen Grundlagen der Arbeit in Tageseinrichtungen und Schulen,
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– Beobachtung von Kindern hinsichtlich ihrer Lern- und Entwicklungsvoraus-
setzungen, pädagogische Maßnahmen und Hilfen, gegebenenfalls unter 
Einbeziehung anderer Fachstellen,

– Beratung mit Eltern.

Die Kooperation wird inhaltlich und organisatorisch in einem auf die örtlichen
Verhältnisse abgestimmten Jahresplan ausgestaltet, der gemeinsam von Lehr-
kräften und Erzieherinnen/Erziehern erstellt wird. Die Schulleitung trägt Verant-
wortung für die Gestaltung und Durchführung der Kooperation auf schulischer
Seite. Die Mitwirkung der Leitung der Tageseinrichtung obliegt dem Träger.

Das Staatliche Schulamt klärt mit den Beteiligten Lernortfragen, die innerhalb
der Kooperation Tageseinrichtung-Grundschule nicht erfolgen können, und
trägt Verantwortung für deren Umsetzung.

Voraussetzung für die Kooperation ist das Einverständnis der örtlichen Träger,
die für jeweils ihren Bereich eigenverantwortlich mit den örtlichen Grundschulen
zusammenarbeiten. Zu diesem Zweck können sich Träger der Tageseinrich-
tungen zusammenschließen. 

Die Eltern sind über die Ziele, Inhalte und Maßnahmen der Kooperation zu in-
formieren. Sofern sich die Kooperation auf einzelne Kinder bezieht, ist dazu
eine schriftliche Einwilligung ihrer Eltern einzuholen. Dies gilt auch für die Be-
teiligung anderer schulischer und außerschulischer Dienste und Institutionen 
(zum Beispiel Frühförderung).

Kindergarten- und Schulkinder genießen bei der Teilnahme an den Kooperati-
onsvorhaben Unfallversicherungsschutz. Beamtete Lehrkräfte erhalten im
Rahmen der vorgesehenen Hospitation und Mitarbeit nach Maßgabe des Be-
amtenrechts Unfallfürsorgeschutz, Lehrkräfte und Erzieherinnen/Erzieher als
Angestellte Unfallversicherungsschutz.

II. Beauftragte für die Kooperation zwischen Tageseinrichtungen
für Kinder und Grundschulen

Zur Förderung der Kooperation zwischen Tageseinrichtungen für Kinder und
Grundschulen sowie zur Beratung der Grundschulförderklassen bestellen die
Oberschulämter Beauftragte bei den Staatlichen Schulämtern.

1. Aufgaben
Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:

1.1 Beratung mit Grundschulen im Rahmen der Kooperation mit den 
Tageseinrichtungen.
Die Beratung erstreckt sich vor allem auf die 
– Klärung der besonderen Zielsetzungen für die Kooperation,
– Entwicklung und Vertiefung der Kooperationsvorhaben, für deren 

Verwirklichung Tageseinrichtung und Grundschule verantwortlich sind 
(zum Beispiel flexible Einschulung, Förderbedarf für Kinder mit Behinder-
ungen und zu erwartenden Lernproblemen und für hoch begabte Kinder,
Sprachförderung, frühes Fremdsprachenlernen, Zusammenarbeit mit 
Eltern, Formen der Zusammenarbeit, gemeinsame Projekte mit Kindern, 
Beteiligung von schulischen und außerschulischen Beratungsdiensten),
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– Entwicklung geeigneter Handlungsformen.

1.2 Mitwirkung bei Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte an Grund-
schulen und für die in Grundschulförderklassen Tätigen.
Mit Zustimmung des Einrichtungsträgers können auch Erzieherinnen/Er-
zieher aus Tageseinrichtungen an den Fortbildungsveranstaltungen und 
Arbeitsgemeinschaften teilnehmen.

1.3 Kooperation mit den von den kommunalen, kirchlichen und freien Trägern 
bestellten sowie mit den für die Jugendämter tätigen Fachberaterinnen/ 
Fachberatern.
Sie dient insbesondere der gegenseitigen Unterrichtung und Beratung und 
der gemeinsamen Planung von Fortbildungsveranstaltungen.

1.4 Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt, den Pädagogischen 
Beraterinnen/Beratern und den regionalen Arbeitsstellen Kooperation der 
Staatlichen Schulämter, welche die Kooperation zwischen Sonderschulen 
und allgemeinen Schulen koordinieren. 

1.5. Mitarbeit in regionalen Arbeitskreisen mit Institutionen beziehungsweise 
Personen, die an der Kooperation Tageseinrichtung-Schule und der 
Förderortklärung für Kinder beteiligt sind. Die Staatlichen Schulämter 
tragen Sorge dafür, dass diese Arbeitskreise eingerichtet werden.

1.6 Erstellen einer Jahresplanung in Abstimmung mit dem Staatlichen Schul-
amt und eines Jahresberichts an das Oberschulamt.

2. Unterstützung durch die Oberschulämter
2.1 Die Oberschulämter führen jährlich mindestens eine Dienstbesprechung 

mit den Beauftragten und den Staatlichen Schulämtern durch. An ihnen 
können die Landesjugendämter und mit Einverständnis des Trägers auch 
Vertreter der Tageseinrichtungen teilnehmen.

2.2 Den Beauftragten wird ihre Tätigkeit je nach deren Umfang auf ihre 
Unterrichtsverpflichtung (Regelstundenmaß) durch die Oberschulämter 
angerechnet. 

III. Mitwirkung der Tageseinrichtungen

1. Das Land, die Landesjugendämter und die Trägerverbände der Tagesein-
richtungen empfehlen den örtlichen Einrichtungsträgern, diese Verwal-
tungsvorschrift für ihren Bereich anzuwenden.

2. Die Tageseinrichtungen sollen die Aufgaben nach den Abschnitten I und II 
grundsätzlich durch die Einrichtungsleitung oder Fachberaterinnen/Fach-
berater der Jugendämter oder freien Träger wahrnehmen lassen. 
Auf Abschnitt II Nr. 1.3 wird besonders hingewiesen.

IV. Inkrafttreten

Die Verwaltungsvorschrift tritt am 1. August 2002 in Kraft. Die Verwaltungs-
vorschrift "Kooperation zwischen Kindergärten und Grundschulen"
vom 18. November 1993 (K. u. U. 1994/S. 6) ist außer Kraft getreten.
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2. Kinder- und Jugendhilfe-Gesetz (KJHG): Ausschnitte
(SGB Achtes Buch)

Dritter Abschnitt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 
und in Tagespflege

§ 22  [Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen]

(1) In Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen, in denen sich Kinder für
einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten (Tageseinrichtungen), soll die
Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfä-
higen Persönlichkeit gefördert werden.

(2) Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Das
Leistungsangebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Be-
dürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren.

(3) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sollen die in den Einrichtungen täti-
gen Fachkräfte und anderen Mitarbeiter mit den Erziehungsberechtigten zum
Wohl der Kinder zusammenarbeiten. Die Erziehungsberechtigten sind an den
Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Tageseinrichtung zu
beteiligen.

§ 23 [Tagespflege]

(1) Zur Förderung der Entwicklung des Kindes, insbesondere in den ersten
Lebensjahren, kann auch eine Person vermittelt werden, die das Kind für einen
Teil des Tages oder ganztags im eigenen oder im Haushalt des Personensor-
geberechtigten betreut (Tagespflegeperson).

(2) Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl
des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung in allen Fra-
gen der Tagespflege.

(3) Wird eine geeignete Tagespflegeperson vermittelt und ist die Förderung des
Kindes in Tagespflege für sein Wohl geeignet und erforderlich, so sollen dieser
Person die entstehenden Aufwendungen einschließlich der Kosten der
Erziehung ersetzt werden. Die entstehenden Aufwendungen einschließlich der
Kosten der Erziehung sollen auch ersetzt werden, wenn das Jugendamt die
Geeignetheit und Erforderlichkeit der Tagespflege für das Wohl des Kindes und
die Eignung einer von den Personensorgeberechtigten nachgewiesenen Pfle-
geperson feststellt.

(4) Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten und unter-
stützt werden.

§ 24 [Ausgestaltung des Förderungsangebots in Tageseinrichtungen]

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch
auf den Besuch eines Kindergartens. Für Kinder im Alter unter drei Jahren und
für Kinder im schulpflichtigen Alter sind nach Bedarf Plätze in Tageseinrichtun-
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gen vorzuhalten. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzu-
wirken, dass ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung
steht.

§ 24a [Übergangsregelung zum Anspruch auf den Besuch eines Kindergartens]

(1) Kann zum 1. Januar 1996 in einem Land das zur Erfüllung des Rechtsan-
spruchs nach § 24 Satz 1 erforderliche Angebot nicht gewährleistet werden, so
gelten die nachfolgenden Regelungen.

(2) Landesrecht kann einen allgemeinen Zeitpunkt, spätestens den 1. August
1996, festlegen und bestimmen, dass erst ab diesem festgelegten Zeitpunkt
der Anspruch eines Kindes, das bis zu diesem Tag das dritte Lebensjahr voll-
endet hat, besteht.

(3) Landesrecht kann für die Zeit ab dem 1. August 1996 bis zum 31. Dezember
1998 eine Regelung treffen, die die örtlichen Träger, die den Rechtsanspruch
nach § 24 Satz 1 noch nicht erfüllen können, auf Antrag befugt, für ihren Bereich
allgemeine Zeitpunkte festzulegen, ab denen der Rechtsanspruch auf den Be-
such des Kindergartens besteht. Diese Zeitpunkte dürfen höchstens sechs Mo-
nate und für das Jahr 1998 höchstens vier Monate auseinander liegen. Voraus-
setzung für die Befugnis ist, dass der örtliche Träger vorab im Rahmen der
Jugendhilfeplanung das noch bestehende Versorgungsdefizit festgestellt und
verbindliche Ausbaustufen zur Verwirklichung des Angebots, das eine Erfüllung
des Rechtsanspruchs nach § 24 Satz 1 zum frühestmöglichen Zeitpunkt,
spätestens zum 31. Dezember 1998, gewährleistet, beschlossen hat.

(4) Landesrecht kann auch regeln, dass der Anspruch im Rahmen der Absätze
2 und 3 bis zum 31. Dezember 1998 auch durch ein anderes geeignetes Förde-
rungsangebot erfüllt werden kann.

(5) Besteht eine landesrechtliche Regelung nach den Absätzen 2 bis 4, so hat
der örtliche Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Gewährleistungspflicht
nach § 79 sicherzustellen, dass ein Kind vom vollendeten dritten Lebensjahr an
auch vor den jeweiligen allgemeinen Zeitpunkten einen Kindergartenplatz oder
ein anderes geeignetes Förderungsangebot erhält, wenn die Ablehnung für das
Kind oder seine Eltern eine besondere Härte bedeuten würde.

§ 25 [Unterstützung selbstorganisierter Förderung von Kindern]

Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte, die die Förderung von 
Kindern selbst organisieren wollen, sollen beraten und unterstützt werden.

§ 26 [Landesrechtsvorbehalt]

Das Nähere über Inhalt und Umfang der in diesem Abschnitt geregelten Auf-
gaben und Leistungen regelt das Landesrecht. Am 31. Dezember 1990 gelten-
de landesrechtliche Regelungen, die das Kindergartenwesen dem Bildungs-
bereich zuweisen, bleiben unberührt.
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4. Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG): Ausschnitte
in der Fassung vom 1. August 1983 – GBl. S.397; K.u.U. S. 584
(zuletzt geändert durch: Änderungsgesetz vom 25. Juli 2000 

– GBl. S.533; K.u.U. S. 231)

§ 5 Grundschule

Die Grundschule ist die gemeinsame Grundstufe des Schulwesens. Sie vermittelt
Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten. Ihr besonderer Auftrag ist gekenn-
zeichnet durch die allmähliche Hinführung der Schüler von den spielerischen
Formen zu den schulischen Formen des Lernens und Arbeitens. Dazu gehören
die Entfaltung der verschiedenen Begabungen der Schüler in einem gemeinsa-
men Bildungsgang, die Einübung von Verhaltensweisen für das Zusammenleben
sowie die Förderung der Kräfte des eigenen Gestaltens und des schöpferischen
Ausdrucks. Die Grundschule umfasst vier Schuljahre.

§ 5a Grundschulförderklassen

(1) Für Kinder, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden, sollen Förderklassen
eingerichtet werden. Sie haben die Aufgabe, die zurückgestellten Kinder auf den
Besuch der Grundschule vorzubereiten.
(2) Die Förderklassen werden an Grundschulen geführt. Der Schulleiter der
Grundschule ist zugleich Leiter der Förderklasse. Für die Einrichtung gilt § 30
entsprechend.

§ 15 Sonderpädagogische Förderung in Sonderschulen
und allgemeinen Schulen

(1) Die Sonderschule dient der Erziehung, Bildung und Ausbildung von behinder-
ten Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die in den allgemeinen
Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung, Bildung und Ausbildung erfah-
ren können. Sie gliedert sich in Schulen oder Klassen, die dem besonderen För-
derbedarf der Schüler entsprechen und nach sonderpädagogischen Grundsätzen
arbeiten; sie führt je nach Förderungsfähigkeit der Schüler zu den Bildungszielen
der übrigen Schularten, soweit der besondere Förderbedarf der Schüler nicht
eigene Bildungsgänge erfordert.
Sonderschulen sind insbesondere

1. Schulen für Blinde,
2. Schulen für Gehörlose,
3. Schulen für Geistigbehinderte,
4. Schulen für Körperbehinderte,
5. Förderschulen,
6. Schulen für Schwerhörige,
7. Schulen für Sehbehinderte,
8. Schulen für Sprachbehinderte,
9. Schulen für Erziehungshilfe,

10. Schulen für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung.
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(2) Wenn die besondere Aufgabe der Sonderschule die Heimunterbringung der
Schüler gebietet oder die Erfüllung der Schulpflicht sonst nicht gesichert ist, ist
der Schule ein Heim anzugliedern, in dem die Schüler Unterkunft, Verpflegung
und eine familiengemäße Betreuung erhalten (Heimsonderschule).
(3) Wenn die besondere Aufgabe der Sonderschule erfüllt ist, sind die Schüler in
die allgemeinen Schulen einzugliedern.  
(4) Die Förderung behinderter Schüler ist auch Aufgabe in den anderen Schular-
ten. Behinderte Schüler werden in allgemeinen Schulen unterrichtet, wenn sie auf
Grund der gegebenen Verhältnisse dem jeweiligen gemeinsamen Bildungsgang
in diesen Schulen folgen können. Die allgemeinen Schulen werden hierbei von
den Sonderschulen unterstützt.
(5) Die allgemeinen Schulen sollen mit den Sonderschulen im Schulleben und im
Unterricht, soweit es nach den Bildungs- und Erziehungszielen möglich ist, zu-
sammenarbeiten.
(6) Im Rahmen der gegebenen Verhältnisse können an den Grund-, Haupt- und
Realschulen sowie an den Gymnasien Außenklassen von Sonderschulen gebil-
det werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Schulaufsichtsbehörde im Ein-
vernehmen mit den beteiligten Schulträgern.

§ 73 Beginn der Schulpflicht

(1) Mit dem Beginn des Schuljahres sind alle Kinder, die bis 30. September des 
laufenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollendet haben, verpflichtet, die
Grundschule zu besuchen. Dasselbe gilt für die Kinder, die bis zum 30. Juni des 
folgenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollendet haben und
von den Erziehungsberechtigten in der Grundschule angemeldet wurden. 

(2) Nach Abschluss der Grundschule sind alle Kinder verpflichtet, eine auf ihr
aufbauende Schule zu besuchen.
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§ 74 Vorzeitige Aufnahme und Zurückstellung

(1) Auf Antrag der Erziehungsberechtigten können Kinder, die gemäß § 73 Abs. 1
noch nicht schulpflichtig sind, zu Beginn des Schuljahres in die Schule aufge-
nommen werden, wenn auf Grund ihres geistigen und körperlichen Entwick-
lungsstandes zu erwarten ist, dass sie mit Erfolg am Unterricht teilnehmen wer-
den. Die Entscheidung über den Antrag trifft die Schule; bestehen Zweifel am
hinreichenden geistigen und körperlichen Entwicklungsstand des Kindes, zieht
die Schule ein Gutachten des Gesundheitsamtes bei. Wird dem Antrag stattge-
geben, beginnt die Schulpflicht mit der Aufnahme in die Schule.
(2) Kinder, von denen bei Beginn der Schulpflicht auf Grund ihres geistigen oder
körperlichen Entwicklungsstandes nicht erwartet werden kann, dass sie mit Er-
folg am Unterricht teilnehmen, können um ein Jahr vom Schulbesuch zurückge-
stellt werden; mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten können auch Kinder
zurückgestellt werden, bei denen sich dies während des ersten Schulhalbjahres
zeigt. Die Entscheidung trifft die Schule unter Beiziehung eines Gutachtens des
Gesundheitsamtes. Die Zeit der Zurückstellung wird auf die Dauer der Pflicht
zum Besuch der Grundschule nicht angerechnet.
(3) Kinder, die vorzeitig eingeschult oder vom Schulbesuch zurückgestellt wer-
den sollen, sind verpflichtet, sich auf Verlangen der Schule beziehungsweise 
der Schulaufsichtsbehörde an einer pädagogisch-psychologischen Prüfung
(Schuleignungsprüfung und Intelligenztest) zu beteiligen und vom Gesundheits-
amt untersuchen zu lassen.

§ 82 Allgemeines (Pflicht zum Besuch der Sonderschule)

(1) Die in § 15 Abs. 1 genannten Schüler sind zum Besuch der für sie geeigneten
Sonderschule verpflichtet.
(2) Darüber, ob die Pflicht zum Besuch einer Sonderschule im Einzelfall besteht,
und darüber, welcher Typ der Sonderschule (§15 Abs.1) für den Sonderschul-
pflichtigen geeignet ist, entscheidet die Schulaufsichtsbehörde; sie strebt das
Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten an. Auf Verlangen der Schulauf-
sichtsbehörde haben sich Kinder und Jugendliche an einer pädagogisch-
psychologischen Prüfung (Schuleignungs- oder Schulleistungsprüfung und Intel-
ligenztest) zu beteiligen und vom Gesundheitsamt untersuchen zu lassen.
(3) Die Pflicht zum Besuch einer Sonderschule ruht,

1.  wenn der Schulweg zu weit oder besonders schwierig ist und eine 
geeignete Heimsonderschule nicht zur Versfügung steht oder

2. wenn Schüler die Sonderschule wegen medizinisch zu diagnostizie-
render Besonderheiten nicht besuchen können. Zur Prüfung dieser 
Voraussetzungen sind sie verpflichtet, sich auf Verlangen der Schul-
aufsichtsbehörde vom Gesundheitsamt untersuchen zu lassen.

Die Entscheidung hierüber trifft die Schulaufsichtsbehörde.
(4) Von der Pflicht zum Besuch einer Sonderschule ist befreit, wer eine von der
Schulaufsichtsbehörde als gleichwertig anerkannt Unterweisung erfährt.



III.-13-

III. 5. Rechtliche Grundlagen: VwV Grundschulförderklassen

5. Verwaltungsvorschrift Grundschulförderklassen
Öffentliche Grundschulförderklassen; Verwaltungsvorschrift 
des KM vom 6.7.1998 (K.u.U. S. 208/1998), zum 1.1.1999 in Kraft 
getreten

I. Allgemeines
1. Begriff der öffentlichen Grundschulförderklasse 
Öffentliche Grundschulförderklassen werden als organisatorisch und pädago-
gisch eigenständige Einrichtungen von einer Gemeinde, einem Landkreis oder
einem Zweckverband gemeinsam mit dem Land unterhalten. Die Lehrer und Er-
ziehungskräfte (Erzieher und Fachlehrer) stehen im Dienst des Landes.
Die übrigen Grundschulförderklassen sind Grundschulförderklassen in freier
Trägerschaft (private Grundschulförderklassen).

2. Verfahren bei der Einrichtung
2.1 Grundsatz
Für die Einrichtung von Grundschulförderklassen gilt § 30 Abs. 1 SchG entspre-
chend.
2.2 Zuweisung von Erziehungskräften
Das Land weist Erziehungskräfte nur zu, wenn die Grundschulförderklasse die
Bestimmungen dieser Verwaltungsvorschrift erfüllt und die haushaltsmäßigen
Voraussetzungen vorliegen. Jede Förderklasse der Grundschulförderklasse wird
von einer fachlich vorgebildeten Erziehungskraft betreut.
2.3 Größe
Eine Förderklasse kann in der Regel eingerichtet werden, wenn zu erwarten ist,
dass sie auf Dauer von mindestens 15 vom Schulbesuch zurückgestellten Kin-
dern besucht wird.
2.4 Elternbeirat
Ein Elternbeirat kann eingerichtet werden. Dem Elternbeirat der Grundschule
wird empfohlen, den Elternbeirat der Grundschulförderklasse zu Sitzungen
einzuladen, wenn Fragen besprochen werden, die die Grundschulförderklasse
berühren.

II. Aufgabe und Ausgestaltung der Grundschulförderklasse
1. Aufgabe
Die Grundschulförderklasse hat die Aufgabe, schulpflichtige, aber gemäß § 74
Abs. 2 SchG vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder zur Grundschulfähigkeit
zu führen.
Durch gezielte Förderung und freies Spiel sollen diese Kinder in ihrer geistigen,
seelischen und körperlichen Entwicklung so gefördert werden, dass eine Auf-
nahme in die Grundschule möglich wird. Hierbei kommt dem sozialen Lernen
innerhalb der Gruppe besondere Bedeutung zu. Es gehört jedoch nicht zu den
Aufgaben der Grundschulförderklasse, die Lerninhalte des Anfangsunterrichts
der Grundschule vorwegzunehmen.
Für zurückgestellte Kinder mit leichten sprachlichen Behinderungen können in
der Grundschulförderklasse entsprechende sprachheilpädagogische Maßnah-
men von besonders dafür ausgebildeten Lehrkräften (Zusammenarbeit mit son-
derpädagogischen Beratungsstellen) durchgeführt werden.
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Kinder mit Behinderungen, für die auf Grund ihres pädagogischen Förderbe-
darfs bei Schuleintritt voraussichtlich der Besuch der Sonderschule nach § 15
Abs. 1 SchG geeignet erscheint, werden nicht in die Grundschulförderklasse
aufgenommen. Dasselbe gilt für Kinder, die Defizite ausschließlich im Beherr-
schen der deutschen Sprache haben. Für diese Kinder sind andere Förder-
maßnahmen vorgesehen.

2. Organisation und Arbeit
2.1 Aufgaben des Leiters
Grundschulförderklassen werden an Grundschulen geführt. Der Leiter der
Grundschule ist zugleich Leiter der Grundschulförderklasse. Er leitet und
verwaltet die Grundschulförderklasse und vertritt sie nach außen.
Zu seinem Aufgabenbereich gehören insbesondere:

die Aufnahme der Kinder,
die Mitwirkung bei der Organisation der Beförderung der Kinder,
die Festlegung der Öffnungs- und Betreuungszeit sowie
die Anordnung der Vertretung von Erziehungskräften im
Verhinderungsfall.

Die vom Schulträger für die Grundschulförderklassen bereitgestellten Mittel sind
ausschließlich für diese zu verwenden (Ausgestaltung der Räume, Ausstattung,
Materialien usw.).
Der Schulleiter nimmt diese Aufgaben in Abstimmung mit der Erziehungskraft
der Förderklasse und den dort eingesetzten Lehrern wahr.
Hinsichtlich einer Anrechnung der Leitungs- und Verwaltungstätigkeit auf die
Arbeitszeit des Leiters entspricht eine Grundschulförderklasse einer Klasse im
Sinne von Abschnitt C Nr. 1.1 der Verwaltungsvorschrift über die Arbeitszeit der
Lehrer an öffentlichen Schulen.
Der Schulleiter kann einzelne Leitungsfunktionen auf eine Erziehungskraft der
Grundschulförderklasse übertragen. Die damit beauftragte Erziehungskraft
erhält dafür eine Anrechnungsstunde.

2.2 Aufgabe der Erziehungskraft
Die Erziehungskraft trägt die pädagogische Verantwortung für die Förderung
und Betreuung der Kinder. Sie wirkt bei der Aufnahme der Kinder mit.
Sie sorgt für deren ganzheitliche Förderung und leitet erforderlichenfalls 
sonderpädagogische Maßnahmen ein.
Sie erstellt einen Förder- und Wochenplan.
Am Ende des Schuljahres erteilt sie auf Wunsch der aufnehmenden Schule
Auskunft über den Entwicklungsstand der Kinder und gibt gegebenenfalls
Empfehlungen zur weiteren Förderung der Kinder.
Die Erziehungskräfte arbeiten eng mit den Erziehungsberechtigten zusammen,
insbesondere durch Elternsprechstunden und Elternabende. Die Erziehungs-
kräfte sollen die Erziehungsberechtigten beraten, mit welchen Hilfen sie zur
Förderung der Kinder beitragen können.
Erforderlichenfalls können Hausbesuche durchgeführt werden. Die Erziehungs-
kräfte arbeiten auch mit entsprechenden Institutionen (Kindergarten, Beratungs-
stellen u.a.) zusammen.
Die Erziehungskräfte nehmen an den Lehrerkonferenzen der Grundschule teil,
wenn Fragen besprochen werden, die die Arbeit der Grundschulförderklasse
berühren. Sie werden volles Stimmrecht erhalten.
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2.3 Mitarbeit der Lehrer
Aus pädagogischen und organisatorischen Gründen arbeiten Lehrer von Grund-
schulen stundenweise an der Grundschulförderklasse mit. Die Zuweisung der
Lehrerstunden erfolgt durch das Staatliche Schulamt. Die Mitwirkung der
Grundschullehrer an der Grundschulförderklasse gehört zu den ordentlichen
Dienstaufgaben der Lehrer. Bei der Mitarbeit der Lehrer an der Grundschul-
förderklasse soll möglichst auf Kontinuität geachtet werden.
Die Mitarbeit der Lehrer ist in regelmäßiger Absprache mit den Erziehungs-
kräften den jeweiligen Erfordernissen der Grundschulförderklasse anzupassen
und kann Einzel- und Gruppenförderung umfassen.
Die Erziehungskräfte der Grundschulförderklassen und die Lehrer, die bei der
Betreuung und Förderung der Kinder mitwirken, sollen sich in regelmäßigen 
Besprechungen mit den Fortschritten sowie mit den Förder- und Betreuungs-
schwierigkeiten der einzelnen Kinder befassen und gemeinsame Vorschläge 
zur wirksamen Förderung dieser Kinder erarbeiten.

2.4 Klassengröße
Die Kinder sollen in Klassen von 15 bis 20 Kindern betreut werden.

3. Förderungs- und Betreuungszeit
Die Förderungs- und Betreuungszeit für jedes Kind soll 22 Wochenstunden
betragen. Die Grundschulförderklasse kann in einzelnen Stunden geteilt
werden. Die gemeinsame Förderungs- und Betreuungszeit soll jedoch
mindestens 13 bis 15 Stunden betragen. Erforderlichenfalls können Kinder
parallel zur Gruppenbetreuung durch Lehrer oder Erzieher zusätzlich noch
einzeln gefördert werden. Die Einzelförderung sollte eine zeitlich begrenzte
Maßnahme sein und für das einzelne Kind nicht mehr als 2 Wochenstunden
betragen. 
Für den Beginn der Betreuung am Vormittag sind die jeweils geltenden
Regelungen über die Festsetzung der Unterrichtsstunden für die 1. Klasse der
Grundschule maßgebend. Die Betreuung in der 6. Unterrichtsstunde soll
möglichst vermieden werden.
Eine pädagogisch angemessene Stundenverteilung macht in der Regel eine
Betreuung an mindestens zwei Nachmittagen erforderlich. Bei der Gestaltung
des Stundenplans sind örtliche Gegebenheiten (z.B. Fahrwege für die Kinder)
zu berücksichtigen. Samstags werden die Kinder nicht betreut.

4. Räumliche Unterbringung
Jede Grundschulförderklasse benötigt einen Raum. Daneben sollte ein Mehr-
zweckraum zur Verfügung stehen, z.B. durch Mitbenutzung eines Mehrzweck-
raumes der Grundschule. Ferner ist auf die altersgemäße Spielmöglichkeiten im
Freien und ausreichende Benutzungsmöglichkeiten vorhandener Sportstätten
zu achten.

III. Besondere Fördermaßnahmen
Für zurückgestellte Kinder, die in zumutbarer Entfernung keine Grundschulför-
derklasse erreichen können, können an ausgewählten Grundschulen besondere
Förderangebote durch Grundschullehrer erfolgen. Bei Kindern, die noch ein
weiteres Jahr den Kindergarten besuchen, kann diese Förderung innerhalb des
Kindergartens im Rahmen der Kooperation von Kindergarten und Grundschule
erfolgen. Die Förderangebote werden von den Staatlichen Schulämtern im Be-
nehmen mit den jeweiligen Trägern eingerichtet.




